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RS OGH 1973/4/10 8Ob7/73 (8Ob8/73)
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.04.1973

Norm

ZPO §226 IIIA

Rechtssatz

Auch eine Klage mit der nur ein Teil eines Anspruches geltend gemacht wird, hat die Tatsachen, auf welche sich der

Anspruch gründet, im einzelnen kurz und vollständig anzugeben.
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